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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:
1. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
16 A 008 –  Schlosserarbeiten nach  

DIN 18360
2. Offenes Verfahren nach VOL/A
16 E 007 –  Unterhaltsreinigung der 

Notunterkunft in der ehemali-
gen Prinz-Leopold-Kaserne 
in Regensburg

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter www.vergabe.
bayern.de  und www.regensburg.de/
vergaben

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter www.
regensburg.de/vergaben
Bei Widersprüchen ist allein verbindlich 
der Veröffentlichungstext im EU-Supple-
ment unter http://simap.europa.eu

Vorankündigung

Information über beabsichtigte Be-
schränkte Ausschreibungen nach § 3 
Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Vollzug des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG);
Immissionsschutzrechtlicher Vorbe-
scheid über die Errichtung einer Halle 
für die Dosenabfüllung sowie zur 
Lagerung von Voll- und Leergut durch 
die Brauerei Bischofshof e.K. in 
Regensburg, Fl.-Nrn.: 3716/2, 3717/1, 
3594/2, 3720/2, 3719/2 und 3718/2 der 
Gemarkung Regensburg (Lessingstra-
ße neu geplant) 
Hier: Prüfung der Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträg-
lichkeitsprüfung im Rahmen der 
standortbezogenen Vorprüfung des 
Einzelfalls

Die Brauerei Bischofshof e.K. beantragte 
beim Umweltamt der Stadt Regensburg 
einen Vorbescheid nach § 9 Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) für 
die Errichtung einer Halle für die Verlage-

rung der bestehenden Dosenabfüllanlage 
sowie zur Lagerung von Voll- und 
Leergut. 

Das Vorhaben ist in Nr. 7.26.3, Spalte 2, 
Buchstabe S der Anlage 1 zum UVPG 
aufgeführt, daher war gemäß § 3c UVPG 
im Rahmen einer „standortbezogenen 
Vorprüfung des Einzelfalls“ durch das 
Umweltamt eine überschlägige Prüfung 
des Vorhabens unter Berücksichtigung 
der in der Anlage 2 Nr. 2 zum UVPG 
aufgeführten Kriterien vorzunehmen. 
Dabei war festzustellen, ob das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-
gen haben kann, die nach § 12 UVPG  
zu berücksichtigen wären. 

Nach Vorliegen der von den zu beteili-
genden Fachstellen abgegebenen 
Stellungnahmen über mögliche Auswir-
kungen des Vorhabens auf die Umwelt 

wird festgestellt, dass bei dem geplanten 
Vorhaben die Notwendigkeit der Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprü-
fung nicht gegeben ist. 

Nach § 3a Satz 3 UVPG ist diese 
Feststellung selbständig nicht anfecht-
bar. Diese Bekanntmachung ist ebenso 
auf der Internetseite der Stadt Regens-
burg unter http://www.regensburg.de/
rathaus/aktuelles/amtsblatt einsehbar.

Regensburg, 04.12.15
Stadt Regensburg
Umweltamt
Im Auftrag

Rudolf Gruber
Ltd. Rechtsdirektor

Bekanntmachung 
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I.
Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeord-
nung (GO), BayRS 2020-1-1-I hat der 
Stadtrat der Stadt Regensburg in seiner 
öffentlichen Sitzung am 17.12.2015 
folgende Haushaltssatzung beschlossen, 
die hiermit gem. Art. 65 Abs. 3 GO 
bekannt gemacht wird:

§ 1

(1)  Der als Anlage beigefügte Haushalts-
plan für das Haushaltsjahr 2016 wird 
hiermit festgesetzt:

 er schließt im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen  
und Ausgaben mit 645.518.800 a 

und im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen 
und Ausgaben mit 206.748.900 a

ab.

(2)  Der als Anlage beigefügte Wirt-
schaftsplan für die eigenbetriebsähnli-
che Einrichtung „Arena Regensburg 
– Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ 
für das Wirtschaftsjahr 2016 wird 
hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan 

in den Erträgen mit 775.000 a
und in den Aufwendungen mit  
4.752.000 a

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und 
Ausgaben mit 4.763.000 a

ab.

§ 2

(1)  Der Gesamtbetrag der Kreditaufnah-
men für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen wird auf 
50.000 a festgesetzt. 

(2)  Kredite für Investitionen und Investiti-
onsförderungsmaßnahmen im 
Vermögensplan der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung „Arena Regensburg 
– Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ 
sind nicht vorgesehen.

§ 3

(1)  Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen im Vermögenshaus-
halt wird auf 49.938.300 a festge-
setzt.

(2)  Verpflichtungsermächtigungen im 
Vermögensplan der eigenbetriebsähn-
lichen Einrichtung „Arena Regensburg 
– Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ 
werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachste-
hende Gemeindesteuern werden wie 
folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a)  für land- und forstwirtschaftliche 
Betriebe (A) 295 v.H.

b) für die Grundstücke (B) 395 v.H.

2. Gewerbesteuer  425 v.H.

§ 5

(1)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 60.000.000 a festgesetzt. 

(2)  Der Höchstbetrag der Kassenkredite 
zur rechtzeitigen Leistung von 
Auszahlungen nach dem Wirtschafts-
plan der eigenbetriebsähnlichen 
Einrichtung „Arena Regensburg –  
Regiebetrieb der Stadt Regensburg“ 
wird auf 120.000 a festgesetzt.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt am  
01. Januar 2016 in Kraft. 

II. 
Die Regierung der Oberpfalz hat als 
Rechtsaufsichtsbehörde die nach Art. 67 
Abs. 4 und Art. 71 Abs. 2 GO erforderli-
chen Genehmigungen mit Schreiben vom 
22.12.2015, Az. ROP-
SG12-1512.1-9-10-3 erteilt.

III.
Der Haushaltsplan liegt vom Tage nach 
der Bekanntmachung eine Woche lang 
im Neuen Rathaus, D.-Martin-Luther-Str. 
1, Zimmer 1.038, während der Dienst-
stunden öffentlich zur Einsichtnahme auf.

Regensburg, 23.12.2015
Stadt Regensburg

Joachim Wolbergs
Oberbürgermeister 

Haushaltssatzung der Stadt Regensburg für das  
Haushaltsjahr 2016
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